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FU-Mitteilungen 
Studierendenparlament 
der Freien Universität Berlin 

Siebente Satzung zur Änderung der Satzung 
der Studierendenschaft der Freien Universität Berlin

Das Studierendenparlament der Freien Universität Ber-
lin hat aufgrund von § 19 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes
über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hoch-
schulgesetz – BerlHG) vom 26. Juli 2011 (GVBl.
S. 378), zuletzt geändert am 5. Juli 2022 (GVBl. S. 450),
am 14. Juli 2022 folgende Siebente Satzung zur Ände-
rung der Satzung der Studierendenschaft der Freien
Universität Berlin vom 15. Juni 1983 (Amtsblatt für Ber-
lin, S. 955), zuletzt geändert am 14. Februar 2014 (FU-
Mitteilungen 37/2014, S. 862), erlassen:*

Artikel I

§ 6 wird wie folgt neu gefasst:
(1) Das Studierendenparlament wählt auf seiner kon-

stituierenden Sitzung eine Sitzungsleitung. Die Sit-
zungsleitung besteht aus fünf Mitgliedern, die durch
Listenwahl gewählt werden. Danach wird die Sitzungs-
leitung von der Liste gestellt, die die meisten Stimmen
auf sich vereinigt.

(2) Wahlvorschläge zur Sitzungsleitung sollen gemäß
§ 48 Abs. 7 BerlHG Frauen zu einem Anteil von min-
destens 50 vom Hundert berücksichtigen. Dies gilt für
einen Wahlvorschlag, wenn nach Selbstangabe des Ge-
schlechts die Zahl der Frauen unter den Bewerber*in-
nen gleich hoch ist wie die Zahl der Männer oder diese
übertrifft. Personen, die nach Selbstangabe weder
Frauen noch Männer bzw. nichtbinär sind, werden bei
der Quotierung nicht berücksichtigt.

(3) Die Mitglieder der Sitzungsleitung wählen aus
ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Alle anderen Mitglieder
sind gleichberechtigte Stellvertreter*innen.

(4) Entscheidungen der Sitzungsleitung können mit
Ausnahme der Festlegung der Sitzungstermine und des
Vorschlags der Tagesordnung nur einstimmig gefasst
werden.

Artikel II

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft und findet Anwendung ab dem Sommer-
semester 2023.

*  Diese Satzung ist vom Präsidium der Freien Universität Berlin am 
3. November 2022 bestätigt worden.
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Studierendenparlament der Freien Universität Berlin 
Zweite Ordnung zur Änderung der Wahlordnung 

für die Wahl des Studierendenparlaments 
der Freien Universität Berlin

Das Studierendenparlament der Freien Universität Berlin
hat aufgrund von § 19 Abs. 3 S. 2 Nr. 4 des Gesetzes
über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hoch-
schulgesetz – BerlHG) vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378),
zuletzt geändert am 5. Juli 2022 (GVBl. S. 450), am
14. Juli 2022 folgende Zweite Ordnung zur Änderung der
Wahlordnung für die Wahl des Studierendenparlaments
der Freien Universität Berlin vom 27. Oktober 2000 (FU-
Mitteilungen 32/2000), geändert durch die Erste Ordnung
zur Änderung der Wahlordnung für die Wahl des Stu-
dierendenparlaments der Freien Universität Berlin vom
27. November 2017 (FU-Mitteilungen 6/2018, S. 28), er-
lassen: *  

Artikel I

1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:
„Das StuPa wählt einen StudWV, der aus fünf Mit-
gliedern besteht. Wählbar sind alle Mitglieder der Stu-
dierendenschaft der FUB. Für den StudWV kann von
jedem Mitglied des StuPa eine Liste vorgeschlagen
werden. Eine solche vorgeschlagene Liste soll ge-
mäß § 48 Abs. 7 BerlHG Frauen zu einem Anteil von
mindestens 50 vom Hundert berücksichtigen. Dies gilt
für einen Wahlvorschlag, wenn nach Selbstangabe
des Geschlechts die Zahl der Frauen unter den Be-
werber*innen gleich hoch ist wie die Zahl der Männer
oder diese übertrifft. Personen, die nach Selbst-
angabe weder Frauen noch Männer bzw. nichtbinär
sind, werden bei dieser Quotierung nicht berücksich-
tigt. Bei der reinen Verhältniswahl werden die Man-
date auf die ListeN nach dem Verhältnis der auf sie
entfallenden Stimmen im Verfahren nach d'Hondt ver-
teilt. Wird für die Wahl des StudWV nur ein Wahlvor-
schlag vorgelegt, so findet insofern eine Mehrheits-
wahl statt.“

2. § 9 wird wie folgt neu gefasst:
 (1) Die Bewerber*innen und Unterstützer*innen von
Wählvorschlägen müssen wahlberechtigt und Mit-
glied der Studierendenschaft sein.
 (2) Wahlvorschläge für die Wahl zum StuPa sind
beim StudWV bis zum einundzwanzigsten Tag vor
Beginn der Wahl bis 15.00 Uhr einzureichen. Die
einen Wahlvorschlag überbringende Person muss
keine der Bewerber*innen/Unterstützer*innen des
Wahlvorschlages, nicht wahlberechtigt und kein Mit-
glied der Studierendenschaft sein; sie muss sich bei
der Abgabe ausweisen.
 (3) Wahlvorschläge können mit einem Kennwort,
das höchstens fünfundvierzig Anschlägen entspre-
chen darf, versehen werden; alle weiteren Anschläge

werden ersatzlos gestrichen. Das Kennwort darf
keine rechtswidrigen oder zu Verwechslungen führen-
den Begriffe enthalten, anderenfalls wird das Kenn-
wort ganz oder teilweise gestrichen. Bei zu Ver-
wechslungen führenden (Kenn-)Worten kann durch
Änderung und/oder Ergänzungen von der betreffen-
den Liste das (Kenn-)Wort binnen drei Tagen ver-
ändert werden; nimmt die betreffende Liste keine
Änderung vor, bleibt die ganze oder teilweise Strei-
chung des ursprünglichen Kennwortes bestehen, der
nicht gestrichene Teil – falls vorhanden – bildet das
Kennwort der betreffenden Liste.
 (4) Bei Anwartschaft mehrerer Listen auf dasselbe
Kennwort, oder auf dasselbe Wort als Hauptbestand-
teil des Kennwortes, gelten folgende Regelungen:
1. Es hat diejenige Liste Anspruch auf das betref-

fende (Kenn-)Wort, deren Kandidat*innen bereits
im Vorjahr unter demselben (Kenn-)Wort zu der
betreffenden Wahl angetreten sind.

2. Sollte dies auf mehrere Anwärter*innen des betref-
fenden (Kenn-)Wortes zutreffen, so hat diejenige
Liste das Anrecht dieses (Kenn-)Wort zu führen,
der die Mehrzahl der Kandidat*innen angehören,
die im Vorjahr unter demselben (Kenn-)Wort zu der
betreffenden Wahl angetreten sind. Liegt der Zeit-
punkt der gemeinsamen Kandidatur unter dem-
selben Kennwort länger als ein Jahr zurück oder
haben inzwischen weitere Wahlen zum StuPa statt-
gefunden, ist inzwischen aber keine andere Liste
unter demselben (Kenn-)Wort angetreten, so gel-
ten dieselben Vorschriften.

3. Gehören den Anspruch auf das betreffende (Kenn-
)Wort erhebenden Listen gleich viele Kandidat*in-
nen an, die bei früheren Wahlen, ohne dass inzwi-
schen wieder von ihnen oder anderen unter die-
sem Kennwort angetreten wurde, auf derselben
Liste unter demselben (Kenn-)Wort angetreten wa-
ren, so entscheidet das von der*dem Vorsitzenden
zu ziehende Los, welche der Anwärter*innen das
betreffende (Kenn-)Wort führen darf.

4. Wurde dieses (Kenn-)Wort bei vorangegangenen
Wahlen von keinem zugelassenen Wahlvorschlag
oder keiner der Anwärter*innen geführt, entschei-
det das von der*dem Vorsitzenden zu ziehende
Los. Bei gütlicher Einigung der Anwärter*innen ist
dem StudWV innerhalb von drei Tagen eine von
den ersten fünf Kandidat*innen der betreffenden
Listen persönlich unterzeichnete Einverständnis-
erklärung vorzulegen.

5. Hiervon ausgeschlossen sind Gattungsbegriffe, die
die Form des Zusammenschlusses oder eine be-
stimmte Gruppe von Personen bezeichnen; hier
können dieselben Begriffe bei mehreren Wahlvor-
schlägen im Kennwort geführt werden.

 (5) Ein Vorschlag für die Wahlen zum StuPa muss
mindestens fünf Bewerber*innen enthalten. Er bedarf
der Unterstützung von mindestens zwanzig Wahl-
berechtigten. Die Zustimmungserklärungen der Be-

* Diese  Satzung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
am 21. Oktober 2022 bestätigt worden.
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werber*innen gelten gleichzeitig als Unterstützung für
den Wahlvorschlag. Jede*r Bewerber*in kann sich zur
Wahl nur auf einem Wahlvorschlag bewerben, jede*r
Unterstützer*in kann nur einen Wahlvorschlag unter-
stützen; anderenfalls wird sie*er aus sämtlichen
Wahlvorschlägen gestrichen. Unterstützt ein*e Kandi-
dat*in weitere Wahlvorschläge als den der eigenen
Kandidatur, so bleibt zwar die Kandidatur bestehen,
gilt aber nicht als Unterstützung, die weiteren Unter-
stützungserklärungen dieses*dieser Kandidat*in sind
ebenfalls ungültig.

 (6) Bei Wahlvorschlägen sollen gemäß § 48 Abs. 7
BerlHG  Frauen  zu  einem  Anteil  von  mindestens
50 vom Hundert berücksichtigt werden. Dies gilt für
einen Wahlvorschlag, wenn nach Selbstangabe des
Geschlechts die Zahl der Frauen unter den Bewer-
ber*innen gleich hoch ist wie die Zahl der Männer
oder diese übertrifft. Personen, die nach Selbst-
angabe weder Frauen noch Männer bzw. nichtbinär
sind, werden bei dieser Quotierung nicht berücksich-
tigt. Wird für die Wahl zum Studierendenparlament
ein Wahlvorschlag eingereicht, bei dem dieses Quo-
rum nicht erreicht wird, so ist dies schriftlich zu be-
gründen.

 (7) Wahlvorschläge sind auf Formblättern, deren
Spezifikationen vom StudWV vorgegeben werden,
einzureichen. Der StudWV gibt auf Anforderung
Formblätter heraus. Wenn die Formblätter nicht in
Maschinenschrift ausgefüllt sind, kann der StudWV
die Annahme, auch einzelner, unleserlicher Wahl-
vorschläge, verweigern. Verweigert der StudWV die
Annahme aus diesem Grund, so ist dennoch min-
destens eine Kopie des oder der abgelehnte Wahlvor-
schlag selbst beim StudWV zu belassen, um zu ge-
währleisten, dass keine Veränderung der über Kandi-
dat*innen und/oder Unterstützer*innen gemachten
Angaben nach Ende der Abgabefrist vorgenommen
wird; diese Kopie des oder der eingereichte Wahl-
vorschlag selbst ist vom StudWV und mindestens
einem*einer Bewerber*in des betreffenden Wahlvor-
schlages durch eigene Unterschrift zu beglaubigen,
der*die Bewerber*in hat Anspruch auf eine beglau-
bigte Kopie des beglaubigten Wahlvorschlages oder
seiner beglaubigten Kopie. Es ist eine Frist von einem
Tag zu gewähren, um den Wahlvorschlag ordnungs-
gemäß einzureichen. Diese Frist endet am Tag nach
Ablauf der Frist zur Abgabe von Wahlvorschlägen um
15.00 Uhr.

 (8) Jede*r Bewerber*in und jede*r Unterstützer*in
müssen die eigene Kandidatur/Unterstützung durch
eigenhändige Unterschrift erklären. Die Einverständ-
niserklärung zur Kandidatur/Unterstützung kann auch
gesondert gegeben werden, in jedem Falle sind sämt-
liche Kandidat*innen und Unterstützer*innen auf den
jeweiligen Formblättern aufzuführen.

 (9) Die Wahlvorschläge müssen von Kandidat*in-
nen und Unterstützer*innen folgende Daten enthalten:

1. Vornamen

2. Nachnamen
3. Matrikelnummer
4. Fachbereich/Zentralinstitut/Wissenschaftliche Ein-

richtung
5. nur bei Kandidat*innen: die Wohnanschrift
6. nur bei Kandidat*innen: Selbstauskunft über ihr

Geschlecht
 (10) Dem Wahlvorschlag können Immatrikulations-
nachweise in Kopie oder Original von Kandidat*innen/
Unterstützer*innen beigefügt werden, dies gilt als vor-
sorglicher Einspruch gegen eine Nichtzulassung
durch den StudWV aufgrund des WVZ.

3. § 10 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:
 (1) Der StudWV beschließt über die Zulässigkeit
der Wahlvorschläge. Wahlvorschläge werden unbe-
schadet weiterer Zulassungsvoraussetzungen nach
dieser Ordnung oder weiteren Rechtsvorschriften
nicht zugelassen, wenn
1. sie nicht auf den für diese Wahl vorgesehenen

Formblättern eingereicht werden.
2. sie nicht innerhalb der gegebenen Frist eingereicht

werden.
3. sie nicht die nach § 9 Abs. 8 und Abs. 9 zwingend

vorgeschriebenen Angaben enthalten.
4. sie nicht die nach § 9 Abs. 5 erforderliche Anzahl

von Bewerber*innen enthalten
5. sie nicht die nach § 9 Abs. 5 erforderliche Anzahl

von unterstützenden Wahlberechtigten aufweisen.
6. sie nicht beim StudWV eingereicht werden.
7. die zwingend vorgeschriebenen Angaben für die

Mehrheit des StudWV nicht eindeutig lesbar sind
oder fehlen.

8. bei Abweichung von der in § 9 Abs. 6 festgelegten
Norm innerhalb der Frist nach § 9 Abs. 2 keine
ausreichende Begründung nach § 9 Abs. 6 beim
StudWV vorgelegt wird.

4. § 10 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:
 (3) Der StudWV macht die in den Wahlvorschlägen
genannten Daten der Kandidat*innen der zugelas-
senen Wahlvorschläge als Kopie der eingereichten
Formblätter oder in gedruckter Form bekannt, hierbei
werden Matrikelnummer, Wohnanschrift und Ge-
schlecht nicht veröffentlicht. Die Entscheidung über
Nichtzulassung von Wahlvorschlägen/Bewerber*in-
nen wird gleichzeitig bekanntgemacht.

5. § 10 Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:
Innerhalb der Frist des Abs. 5 können Wahlvor-
schläge, die wegen Unleserlichkeit oder Fehlen der in
§ 9 Abs. 8 und Abs. 9 geforderten Angaben nicht zu-
gelassen wurden, deren Annahme durch den
StudWV aber nicht verweigert wurde, von den Bewer-
ber*innen der betroffenen Wahlvorschläge nachge-
bessert werden; betrifft die Nachbesserung das
980  FU-Mitteilungen 40/2022 vom 28.11.2022
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Kennwort, muss innerhalb der Frist des Abs. 5 eine
gemeinsame Erklärung der ersten fünf Bewerber*in-
nen des betroffenen Wahlvorschlages vorgelegt wer-
den.

Artikel II

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft und findet Anwendung ab dem Sommer-
semester 2023.
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